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Nicht löschen bitte "[footnoteRef:1] " !! [1:  ] 

Schweizerische Bundeskanzlei / Kompetenzzentrum Amtliche Veröffentlichungen (KAV)
Verordnung 
über Geoinformation
(Geoinformationsverordnung, GeoIV)

Änderung vom ...

Der Schweizerische Bundesrat
verordnet:
I
Die Geoinformationsverordnung vom 21. Mai 2008[footnoteRef:2] wird wie folgt geändert: [2: 	SR 510.620] 

Gliederungstitel nach Art. 36
9a. Abschnitt: Nationale Geodaten-Infrastruktur
Art. 36a	Strategie (neu)
1 Es wird periodisch eine Strategie Geoinformation Schweiz erstellt, welche sich mit der mittelfristigen strategischen Ausrichtung der Geoinformation des Bundes und der Kantone, insbesondere auch der Nationalen Geodaten-Infrastruktur befasst. 
2 Bezogen auf jede Strategie Geoinformation Schweiz werden Aktionspläne erstellt, in welchen die vorgesehene Umsetzung der Strategie dargestellt wird.
3 Die Erarbeitung der Strategie und der Aktionspläne erfolgt durch das Bundesamt für Landestopografie unter Mitwirkung der Kantone.
4 Seitens des Bundes werden die Strategie durch den Bundesrat und die Aktionspläne durch das Bundesamt für Landestopografie beschlossen.
Art. 36b	Aufbau und Betrieb (neu)
1 Das Bundesamt für Landestopografie baut zusammen mit den Kantonen die Nationale Geodaten-Infrastruktur (NGDI) auf und betreibt diese. 

2 Es steuert die NGDI unter Mitwirkung der Kantone.
3 Es betreibt als Teil der NGDI namentlich
a. sachübergreifende Geodienste (Art. 36);
b. die Bundes Geodaten-Infrastruktur (BGDI). 
Art. 48	Abs. 2, Bst. abis und b
2 Das Koordinationsorgan hat folgende Aufgaben:
abis.	Mitwirkung bei der Strategie Geoinformation Schweiz (Art. 36a);
b.	Entwicklung von Strategien des Bundes unter Berücksichtigung der Strategie Geoinformation Schweiz;

II
Diese Verordnung tritt am … in Kraft.
	… 2026
	Im Namen des Schweizerischen Bundesrates
Der Bundespräsident: ...
Der Bundeskanzler: ...
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